
304 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 

über den Ges~zesbeschluB des Nationalrates vom 10. Juli 1969, 
betreffend ein Bundesgesetz) mit dem das Wasserbautenförderungs
gesetz geändert wird 

Die vorliegende Novelle zum Wasserbautenförder-;mgs

gesetz hat eine grcßtmögliche Inteilsi vierung der \,Jasserver

sorgung und AbitJasseroeseitigung im Rahmen der finanziellen 

J:-Iöglichkei ten des wasser\virtschaftsfonds zum Ziel. Dies 

soll erreicht werden durch Eildul1_g räu.rnlicher und sachlicher 

Schwerpunkte, Einbeziehung der gewerblichen und industriellen 

Abwasserreinigung (einschließlich jener des Bergbaues) in 

die Förderung durch den Fonds sowie Erhöhung des höchst

zulässigen Zinssatzes. Förderungsmaßn.ar.c.::en sollen ferner 

grundsätzlich nur in Form von Darlehen erfolgen. 

Der Ausschuß für wirtscl:laftliche Angelegenheiten hat 

die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Juli 

1969 in Verhandlung genOElJIlen und -einstiTIunig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Erg.ebni~ seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für wirtschaftliche Angelegenheiten den Alltr::tg, der Bundes

rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrhtes vom 10. 

Juli 1969 betreffend ein B'Jndesgesetz, mit dem das Hasser

bautenförderungsgesetz geändert wird, wird kein Einspruch 

erhoben. 

I"lantler 

Berichterstatter 

Wien, am 15. Juli 1969 

Dr. I r 0 

Obmann 
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